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Registrierung einer Scheidung 
 
 
Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Ant ragsformular ist zusammen mit 
folgenden Dokumenten einzureichen: 
 

1. Scheidungsurteil  im Original mit Vermerk „rechtskräftig“,  

beglaubigt  vom Präsidenten des zuständigen Amts- bzw. Landgerichts,  
sowie arabische Übersetzung  und eine Kopie  des Urteils.  
(Beglaubigung der Unterschrift auf dem Originalurteil, nicht der Unterschrift des Übersetzers.)                                

2. Spezialvollmacht bezüglich der Scheidung, um dem Scheidungsurteil im Libanon 
Rechtgültigkeit zu verschaffen 

- ausgestellt in der Libanesischen Botschaft bei persönlichem Erscheinen oder  

- ausgestellt von einem deutschen Notar, beglaubigt vom Präsidenten des 
zuständigen Gerichts, und übersetzt ins Arabische, sowie 2 Kopien  davon.  
(Das Amtsgericht muss die Unterschrift des Notars beglaubigen, nicht die des Übersetzers.)                                

3. Aktueller Familienauszug  aus dem libanesischen Standesregister (nicht älter als 3 
Monate) der Geschiedenen, auf dem die Ehefrau eingetragen ist, sowie 2 Kopien  
davon.  

4. Libanesische Heiratsurkunde , auf der das Datum der Rechtsgültigkeit der 
Eheschließung im Libanon eingetragen ist, sowie 2 Kopien  davon. 

5. Konsulargebühren  (zahlbar nur in bar) : 

• 28 Euro: für die Beglaubigung des Scheidungsurteils. 

• 28 Euro: für die Beglaubigung der Vollmacht. 

6. Adressierter und als Einschreiben frankierter Rückumschlag . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anträge, die den oben genannten Bedingungen nicht e ntsprechen, werden als 
unvollständig angesehen und können nicht Gegenstand  einer Nachfrage bei der 
hiesigen Mission sein.  
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